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Arzthaftpflicht  
in der Krise

3. Kölner Medizinrechtstag

Am 1. Oktober 2010 fand der 3. Köl-
ner Medizinrechtstag zum Thema 

„Arzthaftpflicht in der Krise“ in der 
Aula der Universität zu Köln statt. 
Anlass geben die steigende Zahl der 

geltend gemachten Ersatzansprüche 
gegen Ärzte und Krankenhausträger 
sowie bislang ungekannte Schadens-
summen. Die Berufshaftpflichtversi-
cherungen beklagen alarmierende 
Entwicklungen in der Schadensbilanz, 
Folge sind steigende Prämien für 
Ärzte und Kliniken. Einige Versicherer 
haben sich von dem Markt der 
Berufshaftpflicht bereits zurückge-
zogen, gleichzeitig mehren sich 

Berichte über fehlenden Versiche-
rungsschutz bei Heilberuflern sowie 
über Praxisschließungen in beson-
ders risikointensiven Fachgebieten. 
Engpässe drohen, langfristig steht 
nicht weniger als die medizinische 
Versorgung der Bevölkerung auf dem 
Spiel.
Über dreihundert Teilnehmer aus der 
Medizin, Rechtswissenschaft und 
Rechtspraxis, Versicherungswirtschaft 

den Dienstleister und deren Ange-
bote. Kleine und mittlere Unterneh-
men benötigen eine kompetente, 
externe Anlaufstelle, die Hilfe aus 
einer Hand anbieten kann. Aus die-
ser Idee heraus wurde das Projekt 

„Gesunde Arbeit“ geboren. Auch in 
Kooperation mit dem Betriebsarzt 
können gemeinsam Lösungen für 
innerbetriebliche Problemstellungen 
entwickelt werden.
Seit Projektbeginn im August 2008 
wurden insgesamt 141 Anfragen von 
49 Unternehmen an die Regional-
stelle Dresden gerichtet, die Nutzung 
des Angebotes „Gesunde Arbeit“ 
gerade durch Kleine und mittlere 
Unternehmen kann dennoch als eher 
zurückhaltend bewertet werden. 
Somit war es eine ganz wesentliche 
Projektaufgabe für die Auseinander-
setzung mit Fragen im Themenbe-
reich Arbeit und Gesundheit zu sen-
sibilisieren und sowohl zu gesetzlich 
vorgeschrieben Erfordernissen als 
auch zu darüber hinaus gehendem 
Engagement zur Sicherung der 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer zu informieren. In den ein-
zelnen Handlungsfeldern konnten 
folgende Einschätzungen getroffen 
werden:

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(AGS)
Im Handlungsfeld Arbeitsschutz ließ 
sich erkennen, dass die Unterneh-
men auf eine breite und kompetente 
Unterstützungskompetenz der Leis-
tungsträger und anderer Akteure 
zurückgreifen können und die vorge-
gebenen gesetzlichen Anforderun-
gen auch erfüllen bzw. bemüht sind, 
diese umzusetzen. Beim der dem 
Themenbereich Gesundheitsschutz zu -
  zuordnenden „Vorarbeit“ der Unter-

nehmen, die Arbeitsplätze „demo-
graphiefest“ auszustatten und zu 
gestalten und damit  anstehenden 
Anforderungen gerecht zu werden, 
war eher Zurückhaltung festzustel-
len. Nur wenige der kleinen und 
mittleren Unternehmen haben diese 
Notwendigkeiten bereits erkannt 
und in den in den Fokus ihrer zukünf-
tigen Ausrichtung gerückt. Hier ist 
weitere Aufklärung- und Sensibilisie-
rungsarbeit erforderlich, um dies fest 
in den Aktionsplänen der Unterneh-
men zu verankern.

Betriebliche 
Gesundheitsförderung (BGF)
Bei den Wünschen und geäußerten 
Bedarfen der Unternehmen im Be -
reich der Prävention / Gesundheits-
förderung dominierten Angebote, 
die eine direkte Verknüpfung mit der 
Arbeitssituation ermöglichen. Eher 
unspezifische Angebote zur Gesund-
heitsförderungen seien kaum in der 
Lage, alle Mitarbeiter zu erreichen 
und insbesondere die Mitarbeiter zu 
aktivieren, bei denen aus Sicht des 
Unternehmens ein erkennbarer Prä-
ventionsbedarf besteht.
Handlungserfordernisse werden vor-
wiegend in den Bereichen Vorbeu-
gung von Erkrankungen des Muskel-
Skelett-Systems sowie bei den Psy-
chischen Erkrankungen gesehen.

Betriebliches Eingliederungs-
management (BEM):
Die gesetzliche Verpflichtung zur 
Durchführung eines Betrieblichen 
Ein gliederungsmanagements aus  
§ 84 Abs. 2 SGB IX ist bei kleinen 
und mittleren Unternehmen in der 
Region nach wie vor weitläufig unbe-
kannt. Es wurde jedoch festgestellt, 
dass gerade kleine Unternehmen ein 

BEM oft quasi „intuitiv“ vorhalten, 
da der enge persönliche Kontakt 
zum Mitarbeiter auch in Phasen der 
Arbeitsunfähigkeit aufrechterhalten 
wird und auch gemeinsam nach 
Lösungen zur Rückkehr an den 
Arbeitsplatz gesucht wird. 
Externe Betriebsärzte und -ärztinnen 
können hier als Berater wichtige 
Dienstleister sein, die umfassend in 
den Unternehmen Maßnahmen initi-
ieren oder direkt umsetzen. Sie sind 
mit ihren umfassenden Leistungen 
ein wichtiger Kooperationspartner 
und helfen, den Anspruch von 

„Gesunde Arbeit“ in die Realität 
umzusetzen. Gleichzeitig profitieren 
sie von diesem Angebot, indem z.B. 
die Einsatzzeiten in den Unterneh-
men bedarfsgerecht und zielorien-
tiert genutzt werden und der Zugang 
in weitere Unternehmen für die 
Arbeitsmedizin geebnet wird. Auch 
die Teilhabe von behinderten Arbeit-
nehmern kann so gesichert werden. 
Die Erfahrungen aus der Projektlauf-
zeit zeigen jedoch, dass die Unter-
nehmen oft nicht an die Möglichkeit 
denken, einen Betriebsarzt einzu-
schalten bzw. sich bisher nicht um 
einen Kontakt bemüht haben. Das 
Ziel der „Gesunden Arbeit“ ist es 
aber, Unternehmen darin zu unter-
stützen, präventiv zu handeln und 
damit krankheits- und fehlzeitenbe-
dingte Kosten zu vermeiden. Die 
Betriebsärzte spielen hierbei eine 
entscheidende Rolle.
Das Modellprojekt „Gesunde Arbeit“ 
war für die Regionalstelle Dresden 
ein voller Erfolg und soll auch ab 
2011 in einem Folgeprojekt fortge-
setzt werde.

Dr. Heinz-Werner Raske, Dresden
Geschäftsleitung „Gesunde Arbeit“

E-Mail: hwraske@gmail.com
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und Gesundheitsökonomie kamen 
zu der vom Institut für Medizinrecht 
der Universität zu Köln veranstalte-
ten Tagung, um die Hintergründe der 
Entwicklung zu analysieren und zu 
diskutieren, wie auch in Zukunft  
eine flächendeckende Patientenver-
sorgung sichergestellt werden kann.
Bundesärztekammerpräsident Prof. 
Dr. Dr. h.c. Jörg-Dietrich Hoppe erör-
terte die Herausforderungen für den 
ärztlichen Berufsstand und betonte 
die Notwendigkeit, von einer „Kultur 
der Schuldzuweisung zu einer Kultur 
der proaktiven Sicherheit“ zu gelan-
gen. Die Richterin am VI. Zivilsenat 
des Bundesgerichtshofes Vera von 
Pentz legte die neuere höchstrichter-
liche Rechtsprechung zur Arzthaf-
tung dar, insbesondere zu Fragen der 
Beweislastverteilung, des Sachver-
ständigenbeweises und der Aufklä-
rung des Patienten. 
Der Präsident des Oberlandesgerichts 
Köln a. D. und Vorsitzende der 
 Gutachterkommission Nordrhein, Dr. 
Heinz-Dieter Laum, stellte die Vor-
züge außergerichtlicher Streitbeile-
gung dar und beleuchtete aktuelle 
Herausforderungen an die Arbeit der 

Gutachterkommissionen und Schlich-
tungsstellen, darunter die Forderung 
nach einer einheitlichen Verfahrens-
ordnung für alle Gütestellen. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende der Deut-
schen Ärzteversicherung, Gernot 
Schlösser, verdeutlichte anhand aktu-
ellen Zahlenmaterials die Probleme 
der Versicherer. Er legte dar, dass  
der von der Berufshaftpflichtversi-
cherung zu leistende Schadensauf-
wand im letzten Jahr fast doppelt so 
hoch war wie die Einnahmen aus 
den Prämien der Versicherungsneh-
mer. Besonders in Hochrisikofächern 
wie der Geburtshilfe sei die Entwick-
lung dramatisch. Prof. Dr. Christian 
Katzenmeier, Direktor des Instituts 
für Medizinrecht der Universität zu 
Köln, beleuchtete die Hintergründe 
der Entwicklung und analysierte 
Lösungsansätze zur Bewältigung der 
Problematik aus rechtswissenschaft-
licher Sicht, etwa eine Haftungsbe-
schränkung auf bestimmte Höchst-
beträge oder eine Haftungsersetzung 
durch Versicherungsschutz im Wege 
einer Heilbehandlungsrisikoversiche-
rung. Katzenmeier ging auch auf 
weitere Forderungen in der aktuellen 

Diskussion um das Arzthaftungsrecht 
ein, so die Forderung nach einer Be -
weismaßreduktion oder nach Einfüh-
rung einer probabilistischen Propor-
tionalhaftung. Die Stellvertretende 
Vorsitzende des Deutschen Ethikrates 
Prof. Dr. Christiane Woopen wies auf 
die Bedeutung des ärztlichen Berufs-
ethos hin, das als komplementäre 
Ordnung zum Recht die Freiheit des 
Arztberufes sichern, das Vertrauen 
des Patienten zum Arzt stärken und 
damit das Haftungsrecht entlasten 
kann.
Die Fachvorträge und Diskussionen 
fügten sich zu einer interessanten 
und anregenden Tagung. Aus dem 
Blickwinkel der Medizin, der Rechts-
wissenschaft, der Rechtspraxis, der 
Versicherungswirtschaft und der 
Medizinethik wurde die aktuelle Pro-
blemlage erörtert, es wurden Lö -
sungswege aufgezeigt und wichtige 
Impulse für die weitere Entwicklung 
der Arzthaftpflicht gesetzt. Die Refe-
rate erscheinen im Frühjahr 2011 in 
einem Schwerpunktheft der Zeit-
schrift „Medizinrecht“.

RA und Akademischer Rat Björn Schmitz-Luhn, 
Köln

EbM-Guidelines
Evidenzbasierte Medizin für 
Klinik und Praxis
S. Rabady, E. Rebhandl, 
A. Sönnichsen/(Hrsg.)
Deutscher Ärzte-Verlag Köln
4. vollständig überarbeitete und 
erweiterte Auflage 2009,
inkl. 3 Monate Online-Zugang
www.ebm-guidelines.de
1596 Seiten, 179 Abbildungen und 
93 Tabellen, broschiert
TSN 978-3-7691-1267-2
Preis: 99,00 EUR

Ein umfangreiches Buch, für den kli-
nischen Alltag und die Praxis be -
stimmt, liegt in vierter Auflage vor, 
und es ist mit 45 Kapiteln nicht nur 
für Allgemeinmediziner und Internis-
ten, sondern auch für gutachterlich 
tätige Kolleginnen und Kollegen ein 
willkommenes Nachschlagewerk. Es 
handelt sich dabei um ein Vademe-
cum. Entsprechend dem rasanten 
Wissensfluss unserer Zeit wurden 

auch in dieser Auflage alle Guideli-
nes aktualisiert, wobei ein Anspruch 
auf absolute Vollständigkeit in einer 
Zeit raschen Wissenszuwachses nicht 
zu erheben ist. Am Ende des Buches 
ist ein Register zu finden. Es ist nach 
Begriffen mit den dazugehörigen 
Leitliniennummern geordnet. Die 
dabei fettgedruckten Nummern wei-
sen auf umfangreichere Informatio-
nen zum gesuchten Begriff hin. Aller-
dings ist eine systematische Zuord-
nung und Abfolge der Kapitel des 
Buches nicht zu erkennen, wenn-
gleich innerhalb der Kapitel neben 
der Diagnostik und den Therapie-
empfehlungen immer von einer Ziel-
setzung ausgegangen wird und eine 
Strategie des Handelns unter evi-
denzbasierter Bewertung folgt. 
Mehrfarbige Abbildungen und über-
sichtliche Tabellen in den einzelnen 
Kapiteln sowie Hinweise zu den Evi-
denzstufen A bis D lockern den 
schwarz-weiß Druck auf. Am rechten 
Rand der Seiten wird zusätzlich auf 
die Themenüberschrift des Kapitels 

verwiesen. Die noch nicht abge-
schlossene Numerik der Kapitel lässt 
schlussfolgern, dass auch künftig 
eine Erweiterung der Thematik zu 
erwarten ist. Vielleicht ließe sich das 
Werk in Zukunft noch um ein Kapitel 
zu alltäglichen sozialmedizinischen 
Problemen und Pflegebedürftigkeit 
erweitern, da auch diese Fragestel-
lungen zum Alltag in Klinik sowie 
Praxis gehören und evidenzbasiert 
sind. Insgesamt beeindruckt das 
Werk durch seine vorgelegte Vielfalt 
an Themen, insbesondere da Haus-
ärzte für Hausärzte den Stand des 
Wissens aufbereitet haben. Hier wird 
auf die Problemstellungen der tag-
täglichen Arbeit abgestellt und die 
Fragen werden pragmatisch beant-
wortet. Mit den vorliegenden EbM-
Guidelines ist ein rasches Arbeiten in 
der Praxis möglich. Wünschenswert 
wären Lesezeichen oder kleine Bän-
der, die beim Nachschlagen helfen.

Dr. med. Hans-Joachim Gräfe, Kohren-Sahlis
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